19. DEZEMBER 2025 - Gesetz über die Kostensenkung (Artikel 23 bis 25)


(Belgisches Staatsblatt vom 27. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


19. DEZEMBER 2025 - Gesetz über die Kostensenkung


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


(...)


TITEL 5 - Pflanzliche Getränke ohne Zusatz von Zucker


KAPITEL 1 - Abänderung des Gesetzes vom 21. Dezember 2009 über die Akzisenregelung für alkoholfreie Getränke und Kaffee


Art. 23 - Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2009 über die Akzisenregelung für alkoholfreie Getränke und Kaffee, ersetzt durch das Programmgesetz vom 25. Dezember 2017 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. November 2020, wird durch einen Buchstaben k) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"k) andere pflanzliche Getränke als Soja- oder Reisgetränke, ohne Zusatz von Zucker.

Als pflanzliche Getränke gelten Getränke der KN-Codes 2202 99 11 bis einschließlich 2202 99 19 auf der Grundlage von Schalenfrüchten, Getreide, Samen, Hülsenfrüchten der Position 0708 sowie Wurzeln und Knollen der Position 0714."


Art. 24 - Artikel 13 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Programmgesetz vom 25. Dezember 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 wird durch einen Buchstaben k) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"k) in Artikel 7 Buchstabe k) erwähnte Produkte: 0 EUR pro Hektoliter."

2. In § 2 werden die Wörter "und Buchstabe j) erster Gedankenstrich" durch die Wörter ",  Buchstabe j) erster Gedankenstrich und Buchstabe k)" ersetzt.




KAPITEL 2 - Abänderung des ordentlichen Gesetzes vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur


Art. 25 - Artikel 370 des ordentlichen Gesetzes vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur, ersetzt durch das Gesetz vom 7. März 1996 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. November 2020, wird wie folgt abgeändert:

a) Im ersten Satz werden die Wörter "die Getränke der Kategorien der folgenden Codes der kombinierten Zollnomenklatur" aufgehoben.

b) Nummer 1 wird aufgehoben.

c) Nummer 2 wird wie folgt ersetzt:

"2. in Artikel 7 Buchstabe a) bis h) und k) des Gesetzes vom 21. Dezember 2009 über die Akzisenregelung für alkoholfreie Getränke und Kaffee erwähnte alkoholfreie Getränke, mit Ausnahme von Kunsteis,".

d) Nummer 8 wird aufgehoben.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 19. Dezember 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
J. JAMBON

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

